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GEMEINDERAT AKTUELL – BERICHT ÜBER DIE SITZUNG VOM 12.10.2023 

TOP: Regionalplan Hochrhein-Bodensee
a) Vorstellung der Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans 3.0
Die Verbandsversammlung des Regional-
verbands Hochrhein-Bodensee hat am 16. 
Mai 2023 in öff entlicher Sitzung den Anhö-
rungsentwurf zur Fortschreibung des Regio-
nalplans Hochrhein-Bodensee beschlossen. 
Der Planentwurf enthält Festlegungen zur 
räumlichen Entwicklung und Ordnung in 
der Region, zur regionalen Siedlungsstruk-
tur, zur regionalen Freiraumstruktur und 
zur regionalen Infrastruktur. Zum Planungs-
gebiet gehören der Landkreis Lörrach, der 
Landkreis Waldshut und der Landkreis Kons-
tanz. Der Regionalplan bildet das Bindeglied 
zwischen der Landesentwicklungsplanung 
und der kommunalen Bauleitplanung mit 
Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. 
Die Gesamtfortschreibung des Regional-
plans 3.0 wurde in der Sitzung vorgestellt. 
Die Gemeinde Schwörstadt wurde als „wei-
tere Gemeinde“ eingestuft, das bedeutet, 
dass eine über die Eigenentwicklung hin-
ausgehende Siedlungstätigkeit stattfi nden 
kann. Erstmals wurden im Regionalplan Frei-
haltetrassen für Radschnellverbindungen 
aufgenommen. Schwörstadt wird durch die 
Trasse und Alternativtrasse der Radschnell-
verbindung (RSV) 4 (Basel) bis Trasadingen 
(CH) tangiert. 

b) Stellungnahme der Gemeinde Schwörstadt
Die Gemeinde ist aufgefordert bis zum 
27.10 2023 ihre Stellungnahme zum Anhö-
rungsentwurf der Gesamtfortschreibung 
Regionalplan Hochrhein-Bodensee (Regio-

nalplan 3.0) abzugeben. Der Gemeinderat 
beschloss die Stellungnahme der Gemein-
de Schwörstadt zum Anhörungsentwurf 
der Gesamtfortschreibung Regionalplan 
Hochrhein-Bodensee (Regionalplan 3.0) 
mit der Ergänzung, dass sich die Gemein-
de den Lückenschluss der Radverbindung 
Schwörstadt bis Dossenbach und die 
Weiterführung der Radverbindung nach 
Schopfheim wünscht. Die Radwegtrasse 
Schwörstadt nach Schopfheim soll im Regi-
onalplan dargestellt werden. 

TOP: Gemeindewald Schwörstadt
Beratung und Beschlussfassung über das 
Forsteinrichtungswerk 2024 – 2033
Die Forsteinrichtung ist das mittelfristige 
Nachhaltigkeitssicherungsinstrument im 
öff entlichen Wald. Sie wird im Abstand von 
zehn Jahren in Zuständigkeit des Regie-
rungspräsidiums Freiburg durchgeführt. 
In der Sitzung vom 20. April 2023 hat der 
Gemeinderat die Ziele der Bewirtschaftung 
im Gemeindewald Schwörstadt einstimmig 
beschlossen. Diese sind neben den allge-
mein-rechtlichen Vorgaben für die Waldbe-
wirtschaftung Grundlage für die Forstein-
richtung. Das Forsteinrichtungswerk 2024 
– 2023 wurde in der Sitzung vorgestellt. 
Das neue Forsteinrichtungswerk sieht für 
die Jahre 2024 – 2033 einen deutlich redu-
zierten Hiebsatz vor, um in den nächsten 
Jahren wieder einen Zuwachs an Holzvorrat 
aufzubauen. In den letzten Jahren musste 
klimabedingt (Sturm- und Trockenschä-
den) und wegen Schädlingsbefall (Borken-
käfer, Eschentriebsterben) deutlich mehr 

Holz eingeschlagen werden als Holzvorrat 
aufgebaut werden konnte. Im Forsteinrich-
tungswerk 2013 bis 2023 war ein Hiebsatz 
von 10.500 fm geplant. Tatsächlich wurden 
14.528 fm eingeschlagen. Dies hat sich ne-
gativ auf den Holzvorrat ausgewirkt. Um 
diesen Negativtrend entgegenzuwirken 
wurde der Hiebsatz nun reduziert. Hier-
durch kann ein Holzzuwachs von 11.500 fm 
erzielt werden.

Neben dem Hiebsatz fi nden im Forstein-
richtungswerk noch weitere Punkte Berück-
sichtigung: Verjüngungsmaßnahmen und 
Pfl egemaßnahmen, Wegeinstandhaltung, 
Verkehrssicherung, Biotoppfl ege, Öff ent-
lichkeitsarbeit, Walderholung. Im Ergebnis 
kann festgehalten werden, dass sich der 
Wald im Umbruch befi ndet und der Wald 
multifunktional ist. Bei der Bewirtschaftung 
sind die ökologischen, ökonomischen Zielen 
und die Sozialfunktion zu berücksichtigen, 
alles unter dem übergeordneten Ziel der 
Nachhaltigkeit. Der Gemeinderat beschloss 
die Planung der Forsteinrichtungserneue-
rung für die Jahre 2024 bis 2033. 

TOP: Beratung und Beschlussfassung 
über die Betriebsplanung 2024 des Forst-
betriebs der Gemeinde Schwörstadt 
Für das Jahr 2024 wird für den Forstbetrieb 
ein Defi zit von 8.800 Euro veranschlagt. 

Fortsetzung auf der Seite 3.
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Behindertentoilette:
am Festschopf in der Rheinstraße, mit Euro-
schlüssel zugänglich.

Samstag, 21.10.2023 
Park-Apotheke Bad Säckingen 
Friedrichstr. 23
79713 Bad Säckingen 
Tel: 07761 - 89 66 
Apotheke im Kaufl and Lörrach 
Robert-Bosch-Str. 6
79539 Lörrach 
Tel: 07621 - 5 70 05 46 
Engel-Apotheke Waldshut 
Kaiserstr. 93
79761 Waldshut-Tiengen 
Tel: 07751 - 8 39 30 

Sonntag 22.10.2023 
Apotheke am Markt Schopfheim 
Hauptstr. 34
79650 Schopfheim 
Tel: 07622 - 6 75 70  
Rabenfels-Apotheke Rheinfelden 
Bahnhofstr. 30
79618 Rheinfelden 
Tel: 07623 - 41 21 
Bären-Apotheke Weil 
Hauptstr. 188
79576 Weil am Rhein 
Tel: 07621 - 7 30 00  

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 

Allgemein ärztlicher Bereitschaftsdienst
An den Wochenenden und Feiertagen sowie 
zu den sprechstundenfreien Zeiten stehen 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihren Pa-
tientinnen und Patienten für die Notfallversor-
gung wie gewohnt zur Verfügung. Die Num-
mer für den ärztl. Notdienst lautet:

116 117
Über die Leitstelle wird Ihnen ein Diensthaben-
der Arzt vermittelt, sofern der eigene Hausarzt 
oder behandelnde Facharzt nicht erreichbar 
ist. Bei akut lebensbedrohlichen Notfällen bitte 
weiterhin die Rufnummer Tel. 112 wählen.

Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notfalldienst: 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116 117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116 117

Hausärztliche Bereitschaftspraxis Notfallpraxis 
Bad Säckingen 116 117
Meisenhardtweg 14 (im ehemaligen Spital)

Öff nungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen: 10 - 16 Uhr

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
SCHWÖRSTADT 

Notrufnummer: 112

POLIZEIREVIER RHEINFELDEN  

07623/7404-0

ALLGEMEINES
Frauenhaus Lörrach Tel. 07621/4 93 25 
Tag und Nacht erreichbar

Frauenberatungsstelle Lörrach
 Tel. 07621 - 87105
Beratung für Frauen und Mädchen ab dem 14. 
Lebensjahr bei sexualisierter, körperlicher und 
psychischer Gewalt, bei Ess-Störungen und in 
Trennungs-und Krisensituationen. Beratung von 
Bezugspersonen und Fachkräften. 
E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de

Haus Notruf-Zentrale  Tel.: 07761/9 20 10
TelefonSeelsorge Lörrach-Waldshut 
gebührenfrei Tel. 0800/1 11 01 11 
 und 0800/1 11 02 22 

Nummer gegen Kummer 
Montag – Samstag  Tel. 0800/1110333
von 14 -20 Uhr
Deutscher Kinderschutzbund - 
Ortsverband Schopfheim e. V. 
täglich 09 - 12 Uhr Tel. 07622 – 63929, 
 Fax.07622 – 667 59 60
Fachdienst Kindertagespfl ege 
täglich von 09 – 12 Uhr Tel. 07622/667 42 62
Forstverwaltung 
Revierförster für Gemarkung Schwörstadt und 
Dossenbach
Herr Thomas Hirner,  Tel. 07623/79 53 68
 Fax +49 7623 7416932
 Mobil 0172/7 60 29 49

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung 
79739 Schwörstadt, Tel. 07762/5220-0

Verantwortlich für den amtlichen und redak-
tionellen Teil: 
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07762/5220-0
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Bürgermeisteramt 

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilun-
gen: 
Die jeweilige Fraktion bzw. der/ die Vorsitzen-
de der jeweiligen Fraktion.

Verantwortlich für die Kirchen- 
& Vereinsmitteilungen:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende 
des jeweiligen Vereins. 

Für den Anzeigenteil und Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
www.primo-stockach.de

Das Amtsblatt der Gemeinde Schwörstadt 
erscheint wöchentlich und wird an alle 
erreichbaren Haushalte der Gemeinde 
Schwörstadt im Abonnementverfahren für 
22,90 € jährlich inkl. 7% MwSt. verteilt

  BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE UND APOTHEKEN  WICHTIGE RUFNUMMERN

APOTHEKENNOTDIENSTE
Beginnend um 08:30 Uhr bis folgenden Tag 08:30 Uhr

BITTE BEACHTEN:
Redaktionsschluss ist jeweils 

mittwochs um 9:00 Uhr

In Wochen, welche einen Feiertag 
beinhalten, wird der Redaktionsschluss 
auf dienstags um 9:00 Uhr vorverlegt.

Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe (KISS) 
des Landratsamtes Lörrach 
Kostenfreie Beratung zum Thema Selbsthilfe
E-Mail: kiss@loerrach-landkreis.de
Telefon: 07621 410-2142
Psychologische Beratungsstelle für Ehe-,
Familien und Lebensfragen
Schwarzwaldstr. 1, 79539 Lörrach
Telefon: 0 76 21 / 30 87
BEZIRKSSCHORNSTEINFEGER 
Schwörstadt:
Eberhard Rastetter Tel. 07623/43 90
 Fax 07623/4 61 53
Dossenbach, Niederdossenbach und Hollwanger
Dominik Ramdane Tel. 01729465671
Wasserversorgung - Kontakt für Störungen
ED Netze GmbH ab sofort für die Wasserver-
sorgung in Schwörstadt zuständig.
Team Wasserversorgung
Tel.: 07623/92-0
trinkwasser.schwoerstadt@ednetze.de

Kontakt bei Störungen über Netzleitstelle
24h Störungsnummer
Tel.: 0 76 23 / 92 - 18 12 oder
Hotline: 0 800 / 929 18 18 2 kostenlos
DRK Servicestelle SeniorInnen: 
Kontakt: Lucia Woldert,  Tel. 07761 920124, 
Rot-Kreuz-Str. 4, 79713 Bad Säckingen, 
servicestelle@drk-saeckingen.de
Weitere Infos im Internet unter 
www.drk-saeckingen.de
Postfi liale Schwörstadt 
Mo., Di., Do., Fr. 17:30 - 19:30 
Mi., Sa. 18:30 - 19:30 
Sonntag Geschlossen 
Öff nungszeit Mülldeponie Lachengraben, 
Tel. 07761/8981
Werktags 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:30 Uhr 
Samstags von 09:00 - 12:00 Uhr.
Gemeindeverwaltung Schwörstadt, 
geöff net
Tel. 07762/5220-0 
Montag, Mittwoch und Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Mittwochnachmittag  14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  geschlossen.
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Gründe hierfür sind der Wegfall erster Aus-
gleichszahlungen, sinkende Holzerlöse 
einerseits und stark gestiegene Dienstleis-
terkosten andererseits sowie der Wegfall 
sämtlicher bisher stark genutzter staatlicher 
Förderprogramme. Der Forstbetriebsplan 
sieht für das Forstwirtschaftsjahr 2024 einen 
Einschlag von 840 fm vor. Damit liegt die 
Hiebsplanung im Rahmen des in der Zwi-
schenrevision der Forsteinrichtung ange-
passten nachhaltigen Nutzungssatzes von 
ca. 800 fm/Jahr. Der Gemeinderat beschloss 
die vorgestellte Betriebsplanung 2024 des 
Forstbetriebs der Gemeinde Schwörstadt. 

TOP: Diskussion zur Änderung der Haupt-
satzung
a) Aufhebung der Unechten Teilortswahl
Im Vorfeld der Kommunalwahl 2024 schlägt 
die Verwaltung vor, die Unechte Teilortswahl 
abzuschaffen. Derzeit müssen durch die Un-
echte Teilortswahl zwei der zwölf Gemein-
deräte aus dem Ortsteil Dossenbach kom-
men. Die unechte Teilortswahl wird derzeit 
in fast allen Gemeinden diskutiert, die die-
ses Wahlsystem noch nutzen. Die Unechte 
Teilortswahl verkompliziert das Wahlverfah-
ren für den Wähler und ist fehleranfälliger. 
Zudem erschwert es die Auszählung für die 
Wahlhelfer. Durch die Unechte Teilortswahl 

Alternative 1: 12 Sitze, davon 9 Schwörstadt 
und 3 Dossenbach

Alternative 2: 10 Sitze, davon 8 Schwörstadt 
und 2 Dossenbach

Alternative 3: 14 Sitze, davon 11 Schwörstadt 
und 3 Dossenbach

Alternative 4: 13 Sitze, davon 10 Schwörstadt 
und 3 Dossenbach

Alternative 5: 11 Sitze, davon 9 Schwörstadt 
und 2 Dossenbach 

Die Alternative 2 bietet die Möglichkeit, das 
Gremium zu verkleinern, und kommt dabei 
einer gleichmäßigen Verteilung der Sitze 
sehr nahe. Eine weiterhin bestehende leich-
te Unterrepräsentation Dossenbachs kann 
angesichts des bestehenden Ortschaftsrates 
als gerechtfertigt erachtet werden. Der Ge-
meinderat beschließt, den § 8 im Abschnitt 
VI der Hauptsatzung vom 24.09.2001 und 
Änderung vom 29.10.2019 zu ändern und 
festzulegen, dass für die Zahl der Gemein-
deräte ab der Kommunalwahl 2024 die 
nächstniedrigere Gemeindegrößengruppe 
maßgebend ist. Die Sitze im Gemeinderat 
sollen wie folgt auf die einzelnen Wohnbe-
zirke (Unechte Teilortswahl) verteilt werden: 

MITARBEITENDE DER GEMEINDE  
Trautwein-Domschat, Christine
Bürgermeisterin
Tel.: 07762-5220-16, c.trautwein-domschat@schwoerstadt.de
Büro Nr.: 6 (1. OG)

Wick, Melanie
Sekretariat Bürgermeisterin, 
Schadensfälle in der Gemeinde
Tel.: 07762-5220-0, info@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 7 (1. OG) 

Anhorn, Nicole
Soziales, Feuerwehr, Friedhof, Flüchtlingsangelegenheiten
Sommerferienprogramm, Senioren 
Tel.: 07762-5220-19, n.anhorn@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 2 (EG) 

Dumont, Jacqueline
Fachbereichsleitung Finanzen & Personal, Grundstücks- und
Gebäudemanagement, Bauhof, Wasserversorgung, Schwimmbad 
Tel.: 07762-5220-22, j.dumont@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 12 (1. OG) 

Gollin, Horatio
Geschäftsstelle, Gemeinde- und Ortschaftsrat
Tel.: 07762-5220-28, h.gollin@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 7 (1. OG) 

Schneider, Beate
Fachbereichsleitung Bürgerservice Ordnungsamt, Katastrophenschutz
Grundbucheinsicht, Vorkaufsrecht Gesundheitswesen, ELR Wahlen, 
Forst, Jagd, Datenschutz, Verkehrsangelegenheiten 
Tel.: 07762-5220-12, b.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 10 (1. OG) 

Schneider, Ulrike
Kassenleitung, Kasse, Spenden, Anlagebuchhaltung, 
Wasser- und Abwasser Verbrauchsabrechnung
Tel.: 07762-5220-17, u.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 8 (1. OG) 

N.N.
Einwohnermeldewesen, Ausweise, Pässe, 
Rentenangelegenheiten, Mitteilungsblatt, Tourismus, 
Fundsachen, Fischereischeine
Tel.: 07762-5220-14, buergerbuero@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 4 (EG) 

Spada, Larissa
Veranlagungen Steuern, Kindergarten- und Schulträgeraufgaben 
Hallenvermietung, Vereine
Tel.: 07762-5220-10, l.spada@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 11 (1. OG) 

Stanojevic, Dragan
Integrationsmanager für Flüchtlinge
Tel.: 0159-04544658, d.stanojevic@rheinfelden-baden.de 
Büro Nr.: 2 (EG)

N.N.
Fachbereichsleitung Bau, Baupläne, Erschließungsbeiträge
Bauleitplanung, Planfeststellung, Gewässerschutz
Tel.: 07762-5220-11, bauverwaltung@schwoerstadt.de
Büro Nr.: 1 (EG) 

ORTSVORSTEHER DOSSENBACH
Kipf, Matthias
Ortsvorsteher Dossenbach
Sprechzeiten: in gerader Woche am Mittwoch von 18:30 - 19:30 Uhr
In der Ortsverwaltung Dossenbach
Tel. 07762 - 9213 / Mobil: 0162 7725 325
E-Mail: m.kipf@schwoerstadt.de

BAUHOF  
Herm, Christoph
Bauhofleiter
Handy: 0177-7220040, c.herm@schwoerstadt.de 

Schär, Harald
stellvertretender Bauhofleiter
Handy: 0172-9802501, h.schaer@schwoerstadt.de 

HAUSMEISTER 
Schär, Harald
stv. Hausmeister kommunale Gebäude
Handy: 0172-9802501, Festnetz in Schule: 07762-9197 

Nass, Jürgen
Hausmeister Sommerfesthalle, Bürgersaal
Handy: 0174-9570311, Festnetz privat: 07762-4155

kann es zu Überhangmandaten, also einem 
größeren Gremium, kommen. Schließlich 
muss vor jeder Wahl geprüft werden, ob die 
Sitzverteilung auf die Teilorte noch dem Be-
völkerungsverhältnis und den örtlichen Ver-
hältnissen entsprechen. Aktuell ist dies nicht 
mehr der Fall, weshalb die Hauptsatzung im 
Fall der Beibehaltung der Unechten Teilorts-
wahl diesbezüglich geändert werden muss. 
Der Gemeinderat hat den Beschlussvor-
schlag der Verwaltung, die Hauptsatzung zu 
ändern und die unechte Teilortswahl aufzu-
heben, abgelehnt. Die unechte Teilortswahl 
wird damit beibehalten. 

b) Unechte Teilortswahl – Prüfung der nach 
der Hauptsatzung zugewiesenen Sitzzahlen 
für die Wohnbezirke Schwörstadt und Dos-
senbach Eine starke Über- bzw. Unterprä-
sentation eines Ortsteils im Rahmen der Un-
echten Teilortswahl kann problematisch sein 
und unter Umständen sogar zur Aufhebung 
der Wahl führen. Aktuell sind dem Wohnbe-
zirk Schwörstadt 10 Sitze im Gemeinderat 
zugeordnet, dem Wohnbezirk Dossenbach 
2 Sitze. Hierdurch ist Dossenbach deutlich 
unterrepräsentiert. Die Verwaltung stellte 
folgende Alternativen vor: 
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Wohnbezirk Schwörstadt 8 Sitze 
Wohnbezirk Dossenbach 2 Sitze 

c) Aufhebung der Ortschaftsverfassung 
Dossenbach 
Die Verwaltung empfiehlt angesichts der 
finanziellen Lage der Gemeinde und des 
bestehenden Sanierungsstaus zu prüfen, 
ob die Ortschaftsverfassung für den Orts-
teil Dossenbach zur nächsten Kommunal-
wahl abgeschafft und die Hauptsatzung 
entsprechend geändert werden kann. Vor- 
und Nachteile der Abschaffung wurden 
vorgestellt und diskutiert. Der Gemeinderat 
stimmte gegen den Vorschlag der Verwal-
tung, durch Änderung der Hauptsatzung 
die Ortschaftsverfassung mit Wirkung zur 
nächsten regelmäßigen Kommunalwahl 
aufzuheben. Damit wird die Ortschaftsver-
fassung weiterhin beibehalten. 

d) Durchführung von Sitzungen in Form von 
Videokonferenzen
Um Gemeinderatssitzungen auch in Form 
von Videositzungen durchführen zu kön-
nen, ist die Aufnahme eines entsprechen-
den Artikels in die Hauptsatzung notwen-
dig. Zusammenfassend ist eine Videositzung 
grundsätzlich möglich bei Beschlüssen 
einfacher Art, welche auch im Umlaufver-
fahren beschlossen werden könnten, und 
wenn schwerwiegende Gründe (z. B. Seu-
chenschutz) eine ordnungsgemäße Sitzung 
nicht möglich machen. Die Feststellung hie-
rüber obliegt der Bürgermeisterin bzw. dem 
Ortsvorsteher. Der Gemeinderat beschloss, 
die Hauptsatzung zu ändern und einen Pa-
ragrafen für die Durchführung von Videosit-
zungen mitaufzunehmen. Die technischen 
Voraussetzungen hierzu müssen aber erst 
noch geschaffen werden. 
 
e) Neufestlegung der Wertgrenze für die 
Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haus-
haltsplan – Antrag des Gemeinderats vom 
14.09.2023 
Der Gemeinderat hatte am 14. September 
2023 den Antrag eingereicht, die Hauptsat-
zung bezüglich der Wertgrenze für die Be-
wirtschaftung der Haushaltsmittel durch die 
Bürgermeisterin zu ändern. Die Wertgrenze 
soll von 12.000 Euro auf 7.500 Euro reduziert 
werden. In Folge muss die Hauptsatzung 
auch bezüglich der Wertgrenze der Zustän-
digkeit des Ortschaftsrates Dossenbach an-
gepasst werden, andernfalls im Ortsteil nur 
der Gemeinderat, aber nicht der Ortschafts-
rat bei Beträgen zwischen 7.500 Euro und 
12.000 Euro zuständig wäre.

Der Gemeinderat beschloss, die Wertgrenze 
für die Bewirtschaftung der Mittel nach dem 
Haushaltsplan durch die Bürgermeisterin 
auf den Betrag von 7.500,00 Euro festzule-
gen und die untere Wertgrenze für die Zu-
ständigkeit des Ortschaftsrats auf 7.500,00 
Euro anzupassen. Die Hauptsatzung ist ent-
sprechend zu ändern. 

TOP: Beschluss über die Zweite Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Schwörstadt
Die in der Sitzung zuvor besprochenen Än-
derungen müssen Eingang in die Hauptsat-

zung finden
Der Gemeinderat beschloss die Zweite Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung. 

TOP: Beschluss über Annahme von 
Spenden
Der Gemeinderat beschloss, die in der Tisch-
vorlage aufgeführte Spende für den ge-
nannten Zweck anzunehmen, und dankte 
dem Spender. 

 

Amtliche  
Bekanntmachungen

Gemeinde Schwörstadt 
Landkreis Lörrach 
  

Zweite Satzung zur Änderung der  
Hauptsatzung der Gemeinde 

Schwörstadt  vom 24. September 2001 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) in der der-
zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
am 12. Oktober 2023 folgende Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Schwörstadt vom 24. September 2001, zu-
letzt geändert am 29.10.2019, beschlossen: 
  

Artikel 1 
Satzungsänderung 

 
1. § 3 a wird wie folgt neu eingefügt: 
 
§ 3 a 
Maßgebende Einwohnerzahl für die Zu-
sammensetzung des Gemeinderats 
  
Ab der Kommunalwahl 2024 gilt: 
Für die Zahl der Gemeinderäte ist jeweils 
die nächstniedrigere Gemeindegrößen-
gruppe maßgebend. 
 
2. § 3 b wird wie folgt neu eingefügt:
 
§ 3 b  
Durchführung von Sitzungen ohne per-
sönliche Anwesenheit der Mitglieder im 
Sitzungsraum 
  
Der Bürgermeister kann Sitzungen des Ge-
meinderats ohne persönliche Anwesenheit 
der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von 
Videositzungen einberufen. Die Vorausset-
zungen für die Einberufung und die Durch-
führung dieser Sitzungen richtet sich nach 
den Bestimmungen des § 37 a Abs. 1 und 2 
Gemeindeordnung. 
  
Für Sitzungen der beratenden und beschlie-
ßenden Ausschüsse des Gemeinderats so-
wie des Ortschaftsrats gelten diese Regelun-
gen entsprechend. 
 
3. § 5 Absatz 2, Ziffer 2.1 erhält 
 folgende Fassung:
 
2.1 die Bewirtschaftung der Mittel nach 
dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 
7.500,00 Euro im Einzelfall; 

4. § 8 Unechte Teilortswahl, Absatz 2, 
erhält folgende Fassung:
 
2) Die Sitze im Gemeinderat werden wie 
folgt auf die einzelnen Wohnbezirke verteilt: 
  
Wohnbezirk Schwörstadt 8 Sitze 
Wohnbezirk Dossenbach 2 Sitze 
 
5. § 11 Absatz 4, Ziffer 4.1 erhält 
 folgende Fassung:
 
4.1 Vollzug im Rahmen der für die jeweili-
ge Ortschaft zugewiesenen Haushaltsmittel 
einschließlich Vergabe von Arbeiten und 
Lieferungen, sofern die Gesamtmaßnahme 
im Einzelfall mehr als 7.500,00 Euro, aber 
nicht mehr als 35.000,00 € beträgt. 
   

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von auf Grund der GemO erlassener Verfah-
rensvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde Schwörstadt geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
  
Schwörstadt, den 20. Oktober 2023  
gez. 
  
Christine Trautwein-Domschat 
Bürgermeisterin 
  
 

Geänderte Verkehrsführung 
und Straßensperrungen in 
Schwörstadt 
Hebelstraße / Breslauer Straße 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass im 
Zusammenhang mit der Erschließung des 
Baugebiets „Am Rhein“ die Verkehrsführung 
im Bereich Hebelstraße und Breslauer Straße 
wie folgt geändert ist: 
  
Es gilt folgende Einbahnstraßen-
regelung: 
Die Breslauer Straße ist ab der Abzweigung 
Hebelstraße bis zur Rheinstraße als Einbahn-
straße ausgewiesen. 
  
Die Hebelstraße ist ab Abzweigung Breslau-
er Straße bis zur Rheinstraße ebenfalls als 
Einbahnstraße ausgewiesen. Die Hebelstra-
ße kann nicht von der Rheinstraße her ange-
fahren werden. 
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Es gelten folgende eingeschränkte Halte-
verbote bzw. Parkverbote: 
 
•	 In der gesamten Hebelstraße gilt beid-

seitig ein eingeschränktes Halteverbot
•	 In der Breslauer Straße, ab Abzweigung 

Rheinstraße bis Kreuzung Hebelstra-
ße, gilt ebenfalls beidseitig ein einge-
schränktes Halteverbot

•	 In der Rheinstraße, ab Abzweigung 
Hebelstraße bis zur Kreuzung Breslau-
er Straße, gilt ein einseitiges einge-
schränktes Halteverbot (rechts).

  
Rheinstraße 
Die Rheinstraße ist von der Abzweigung B 
34 bis zur Rheinstraße 13 für den Fahrzeug-
verkehr voll gesperrt. 
  
Zufahrt für Anlieger einschließlich Kirchen-
besucher: 
jeweils von der Baummattstraße bzw. Kö-
nigsberger Straße 
  
Zugang zum Kath. Kindergarten St. 
Elisabeth 
Zur Vermeidung von Gefahrensituationen 
aufgrund des Baustellenverkehrs im Kreu-
zungsbereich Breslauer Straße/Rheinstraße 
und zum Schutz der Kindergartenkinder hat 
die Straßenverkehrsbehörde Rheinfelden 
angeordnet, dass der Zugang für die Kinder 
zum Kath. Kindergarten St. Elisabeth nur 
über den neu geschaffenen Weg beim Ver-
bindungsweg Bonhoefferring zur Rheinstra-
ße zu erfolgen hat. 
  
Rheinbadstraße / Bahnüberführung 
Brödel 
Die Rheinbadstraße ist westlich der Sportan-
lagen bis zum Regenüberlaufbecken für den 
Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Ebenso ist 
die Bahnüberführung Brödel für den Fahr-
zeugverkehr gesperrt. 
  
Fußgängerführung 
Die Bahnsteige südlich und nördlich der 
Bahnüberführung Brödel sind von der Bahn-
überführung Brödel beide erreichbar. Der 
südliche Bahnübergang ist über eine Fuß-
gängerbrücke über den Brödel erreichbar. 

Das Passieren der Baustelle beim Regen-
überlaufbecken und bei der Bahnüberfüh-
rung beim Brödel in Richtung nördlichen 
Bahnsteig oder B 34 ist für Fußgänger 
möglich. Hierfür wurde mit Absperrschran-
kengitter ein Durchgangsweg eingerichtet. 
Radfahrer müssen absteigen. 
  
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den 
Fachbereich Bürgerservice & Ordnung, Tel. 
07762 522012. 
  
Wir bitten um Beachtung der geänderten 
Verkehrsführung und Einhaltung der Halte-
verbote. 

Für Ihr Verständnis herzlichen Dank. 

Aktuelle Mitteilung Ihrer 
POLIZEI 
Vermehrtes Anzeigeaufkommen nach Zu-
sendung von Mails oder Kurznachrichten 
mit Links auf gefälschte Pishing-Seiten.

FAKTEN: 
Wir beobachten aktuell eine starke Häufung 
von betrügerischen Kontaktaufnahmen per 
Mail oder Kurznachrichten wie bspw. SMS 
oder WhatsApp. Dabei kommt es oft zu gra-
vierenden Schäden.

HINTERGRÜNDE: 
Betrüger versuchen Sie (meist sehr eindring-
lich) über diese Links auf sog. Pishing- Seiten 
zu lenken. Dort sollen Sie vertrauliche Daten 
sowie Passwörter oder Login-Daten einge-
ben. Die Betrüger haben somit freien Zugriff 
auf Ihre Onlinezugänge!

TIPPS:
1. Seriöse Unternehmen fordern Sie nicht 

per Mail zur Eingabe Ihrer Passwörter 
oder Login-Daten auf!

2. Fahren Sie zur Überprüfung vorsichtig 
mit dem Cursor über den Absenderna-
men und prüfen Sie, ob die dahinterlie-
gende E-Mail- Adresse korrekt ist bzw. 
mit dem Absender übereinstimmt! 

3. Verschieben Sie die Nachricht in den 
SPAM Ordner, damit Sie auch zukünftig 
von diesem Adressaten keine Nachrich-
ten in Ihrem Posteingang erhalten.

Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei 

Ausbildung und Studium bei 
der Agentur für Arbeit Lörrach 
Am 08. November 2023 können sich interes-
sierte Schülerinnen und Schüler sowie de-
ren Eltern im Rahmen eines Schnuppertages 
über eine Ausbildung oder Studium bei der 
Agentur für Arbeit informieren. 
Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in 
der Brombacher Straße 2 in Lörrach. 
  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BEST - das Entscheidungstrai-
ning zur Berufs- und Studien-
orientierung 
Nach dem Erfolg des ersten Seminars la-
den Jenny Pfefferkorn von der Kaufmän-
nischen Schule Waldshut und Anke Tatje 
von der Berufs- und Studienberatung 
der Agentur für Arbeit Waldshut zum 
nächsten BEST Seminar am 24.11.23 und 
30.11.23 in Waldshut ein.  
  
Welcher Studiengang bzw. welche Ausbil-
dung passen zu mir? Was kann ich, was will 
ich? Diese Fragen stellen sich Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe und Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger jedes Jahr von 
Neuem. 
  
Um den Jugendlichen die Auswahl zu er-
leichtern, bieten das Wissenschafts- und das 
Kultusministerium Baden-Württemberg das 
Entscheidungstraining BEST (Berufs- und 
Studienorientierungstraining) an. 

Dieses zweitägige Training wurde von Ex-
pertinnen und Experten der Universität 
Konstanz in Zusammenarbeit mit Beraterin-
nen und Beratern aus Schulen, Hochschulen 
und den Arbeitsagenturen konzipiert. 
  
Was erwartet die jungen Menschen? 
Am ersten Tag des Trainings erkunden die 
Teilnehmenden mit Hilfe wechselnder Me-
thoden und Arbeitsformen ihre Interessen 
und Fähigkeiten. 

In der Intervallphase absolvieren sie einen 
Orientierungstest, der neben den persön-
lichen Interessen auch die individuellen 
Fähigkeiten erfasst und mit möglichen Stu-
diengängen zur Deckung bringt. Mit einer 
Rechercheaufgabe lernen sie die wichtigs-
ten Internetportale kennen. 

Am zweiten Tag des Trainings werden die 
Ergebnisse des Orientierungstests aufgear-
beitet, noch offene Fragen zur Studien- und 
Berufswahl beantwortet und Wege zur Ent-
scheidungsfindung trainiert. 
  
Anmeldung bis zum 17.11.2023 
Interessierte können sich bis zum 17.11.2023 
online unter www.bw-best.de für das Trai-
ning anmelden. 
  
Das Training eignet sich für Schülerinnen 
und Schüler der gymnasialen Kursstufe aller 
allgemeinbildenden und beruflichen Gym-
nasien ebenso wie für Jugendliche mit Abi-
tur oder Fachhochschulreife, die sich aktuell 
in einem Überbrückungsjahr befinden. 

Schülerinnen und Schüler erhalten für die 
beiden Trainingstage auf Antrag eine Unter-
richtsbefreiung von ihrer Schule. 
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Die Gemeinde Schwörstadt vergibt zum 01.09.2024 einen 
Ausbildungsplatz für die 

Ausbildung zur/zum 
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

bei der Gemeindeverwaltung Schwörstadt.

Wir suchen eine Auszubildende/ einen Auszubildenden, 
die/der
•	 verantwortungsbewusst und zuverlässig ist,
•	 Durchhaltevermögen besitzt,
•	 ein hohes Maß an Lern- und Leistungsbereitschaft zeigt,
•	 Freude an der Arbeit und am Umgang mit Menschen hat.

Wir bieten:
•	 Ein breites Aufgabenspektrum von dienstleistungsorien-

tierten Verwaltungs-aufgaben
•	 Eine Ausbildungsdauer von 2,5 bis 3 Jahren mit Berufsschu-

lunterricht bei der Kaufmännischen Berufsschule in Lörrach 
in Blockform

•	 Persönliche Betreuung durch Ausbilderinnen
•	 Moderne Ausbildungsstätte und ein motiviertes Team von 

10 Mitarbeitern
•	 Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD
•	 Betriebliche Altersvorsorge

Voraussetzungen für die Ausbildung zur/zum Verwaltungs-
fachangestellten sind der Realschulabschluss, die Fachhoch-
schulreife oder ein gleichwertiger Bildungsstand.

Wenn Sie Interesse an diesem Ausbildungsplatz haben, bewer-
ben Sie sich bitte bis zum 15.03.2024 schriftlich, gerne per Mail, 
mit den üblichen Unterlagen bei der Gemeinde Schwörstadt: 
personalamt@schwoerstadt.de oder postalisch an: Gemeinde 
Schwörstadt, Personalamt, Hauptstr. 107, 79739 Schwörstadt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Fachbereichslei-
tung Finanzen und Personal, Frau Dumont, unter 
Tel. 07762/5220-22. 

 
 
 

 
Noch auf der Suche nach einer Berufung? 

 
Mit Recht in die Zukunft! 

 
Jetzt bewerben für eine Ausbildung oder ein duales Studium 
beim Amtsgericht Lörrach!  
Wir bieten: Theorie und Praxis im Wechsel, Bezahlung von 
Anfang an sowie einen sicheren und abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz mit viel Eigenverantwortung.  
 
Wir suchen zum 01.09.2024 für folgende Berufe 
Auszubildende bzw. Studenten: 

 Justizfachangestellte/r (w/m/d) 
 Dipl. Rechtspfleger/in (FH) (w/m/d) 
 Gerichtsvollzieher/in (LL.B.) (w/m/d) 

 
Alle Infos zu den Berufen, zur Ausbildung bei einem Gericht 
in deiner Nähe und den dualen Studiengängen findest Du 
auf unserer Website: 
www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de 
 
Ansprechpartner vor Ort: 
 
Amtsgericht Lörrach 
Bahnhofstraße 4 
79539 Lörrach 
Tel.: 07621 408-146 
Larissa.Lemm@agloerrach.justiz.bwl.de 
Corina.Stemmer@agloerrach.justiz.bwl.de 
https://www.instagram.com/amtsgerichtloerrach 
 
  

 

Informationsveranstaltung 
„Berufe in Uniform“ 
Am Donnerstag, den 09. November 2023 
findet um 14:00 Uhr eine Informations-
veranstaltung „Berufe in Uniform“ in der 
Agentur für Arbeit Lörrach, Brombacher 
Str. 2, Berufsinformationszentrum (BiZ), 
im Raum E.14 statt. 
  
Wie kann man Polizist/in, Beamter/Beamtin 
in der Zollverwaltung oder Soldat/in, Offi-
zier/in werden? Welche Chancen bieten die-
se Berufe? 

Die Landes- und die Bundespolizei, die Zoll-
verwaltung und die Bundeswehr geben In-
formationen und beantworten Fragen. 
  
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

Finanzamt Lörrach 
 

Schnuppertag am 31.10.2023 
Du suchst einen spannenden Ausbildungs-/Studiumsplatz ab Frühjahr/ Herbst 

2024??

•	 Du hast Lust das berufliche Umfeld vorher kennenzulernen??
•	 Dann laden wir Dich ganz herzlich zu unserem Schnuppertag am Dienstag, 

den 31.10.2023 im Finanzamt Lörrach ein!!
 

Nähere Infos über die Startseite des Finanzamts unter „Aktuelle Mitteilungen“ oder 
Anmeldung mit den persönlichen Daten einfach per Mail an 

https://Kontakt.fv-bwl.de mit Betreff: Bewerbungsunterlagen/ Ausbildungsleiter 
  

Wir freuen uns auf dein Interesse !!
Ausbildung beim Finanzamt Lörrach –
 eine clevere Idee! 
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Landratsamt
Lörrach

Wasserentnahmeverbot 
erneut verlängert
Landratsamt Lörrach untersagt Wasse-
rentnahmen aus Oberflächengewässern 
bis einschließlich 14. November auch für 
Befugte mit wasserrechtlicher Erlaubnis / 
Pegelstände weiter extrem niedrig

Landkreis Lörrach. Das aktuelle Verbot zur 
Wasserentnahme aus Bächen, Flüssen und 
Seen wird bis einschließlich 14. November 
erneut verlängert und gilt weiterhin sowohl 
für den Gemeingebrauch als auch für mit 
wasserrechtlicher Erlaubnis zugelassene 
Wasserentnahmen aus oberirdischen Ge-
wässern. 

Das Entnahmeverbot gilt für alle Oberflä-
chengewässer mit Ausnahme des Rheins in 
allen Gemeinden des Landkreises Lörrach. 
Sollte trotz Verbot Wasser illegal verwendet 
werden, können Bußgelder bis zu 10.000 
Euro verhängt werden.   Eine nochmalige 
Verlängerung der Allgemeinverfügung ist 
möglich, falls Niederschläge zu keiner deut-
lichen Entspannung der Niedrigwassersitu-
ation führen.

Das Verbot gilt für die Wasserentnahme zum 
Zwecke der Bewässerung und Beregnung 
einschließlich der Beregnung in der Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft und dem Garten-
bau sowie den Wasserentnahmen zur Kühl- 
und Brauchwassernutzung. Das Tränken 
von Vieh durch Oberflächenwasser sowie 
die Nutzung von Grundwasserbrunnen wird 
nicht eingeschränkt. Auch wasserrechtliche 
Erlaubnisse mit Niedrigwasserregelung sind 
vom Verbot ausgenommen.

Wie der zuständige Fachbereich Umwelt 
mitteilt, ist trotz der Regenfälle am Wochen-
ende nach aktuellem Stand keine längerfris-
tige Entspannung zu erwarten. Die Pegel fal-
len nach solchen Regenereignissen schnell 
wieder auf ein niedriges Niveau ab. Die Ab-
flüsse und auch Wasserstände liegen aktuell 
weiterhin deutlich unter dem Mittelwert der 
vergangenen Jahre.

Nur ausgiebiger, langanhaltender Nieder-
schlag in den vegetationsfreien Wintermo-
naten sowie durch die Schneeschmelze 
freiwerdendes Wasser führen zur Neubil-
dung des Grundwassers und damit zu einer 
nachhaltigen Entspannung der Wassersitua-
tion sowohl im Grundwasser als auch in den 
Oberflächengewässern des Landkreises.

Die Allgemeinverfügung ist abrufbar unter: 
www.loerrach-landkreis.de/bekanntma-
chungen. 

Qualitätszirkel im 
Kinderschutz
Kreisjugendreferat des Landkreises lädt 
ein / Lörrach, Samstag, 11. November / 
Anmeldeschluss: 3. November 

Landkreis Lörrach. Das Kreisjugendreferat 
des Landkreises Lörrach lädt Vereinsvorsit-
zende, Kinderschutzbeauftragte, Jugend-
leiterinnen und Jugendleiter zur Veranstal-
tung „Qualitätszirkel im Kinderschutz“ ein. 
Der Qualitätszirkel ermöglicht eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Wis-
sen bezüglich sexueller Gewalt und Kinder-
schutzthemen. Gemeinsam wird mit Referen-
tin und Sexualpädagogin Sonja Blattmann 
vom MuT-Zentrum Kandern erörtert, wie 
der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in Vereinen und Verbänden gewährleistet 
und überprüft werden kann. Fragen, Proble-
me und Herausforderungen, die sich aus der 
praktischen Umsetzung ergeben, werden 
diskutiert und bearbeitet. Die Veranstaltung 
findet statt am Samstag, 11. November, von 
9 bis 16 Uhr in Lörrach, Bächlinweg 1 in der 
VILLA Jugendkirche.Zum Programm gehört 
auch die Vorstellung von bewährten Vorge-
hensweisen aus den Vereinen und Verbän-
den. Wer von Best-Practice-Beispielen aus sei-
nem Verein berichten möchte, wird gebeten, 
dies per E-Mail (sarah.fraeulin@loerrach-land-
kreis.de) vorab anzukündigen.

Der Qualitätszirkel im Kinderschutz richtet sich 
primär an Ehrenamtliche und Kinderschutzbe-
auftragte aus den Vereinen und Verbänden im 
Landkreis Lörrach, die bereits mit dem Fachbe-
reich Jugend & Familie des Landratsamts eine 
Vereinbarung zur Umsetzung des Kinderschut-
zes abgeschlossen sowie ein Kinderschutzkon-
zept ausgearbeitet haben und dies im Verein 
umsetzen. Aber auch Vereinsvertreterinnen 
und -vertreter, die in der Thematik neu sind und 
erst noch den Kinderschutz umsetzen wollen, 
sind eingeladen, teilzunehmen und von den 
Erfahrungen der anderen zu profitieren.Interes-
sierte können sich bis 3. November unter www.
jugendagenturen.de anmelden.

Die Veranstaltung kann als Qualifikations-Mo-
dul oder als Fortbildung für die JuLeiCa ange-
rechnet werden. Alle Teilnehmenden erhal-
ten eine Qualifikationsbestätigung.
 
 

Neu: Klimaschutzkoordination 
für Städte und Gemeinden im 
Kreis Lörrach 
Unterstützung beim Klimaschutz durch 
Alex Gottschling

Landkreis Lörrach. Hitze, Starkregen, Stürme, 
Trockenheit – die Auswirkungen des Klima-
wandels betreffen immer stärker auch den 

Landkreis Lörrach. Um auf die bereits spür- 
und sichtbaren Auswirkungen mit entspre-
chenden Maßnahmen zu reagieren und sich 
auf künftige Veränderungen vorzubereiten, 
setzt der Landkreis Lörrach bereits, parallel 
zu seinen Klimaschutzaktivitäten, an vielen 
Hebeln an. Seit September ist, auf vielfachen 
Wunsch der Kommunen, die Stelle Klima-
schutzkoordination geschaffen worden. Be-
setzt mit Alex Gottschling, besteht die Aufga-
be darin, die Städte und Gemeinden im Kreis 
bei allen Klimaschutzaktivitäten zu unterstüt-
zen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der 
Bewältigung der Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels und eine Begleitung bei der 
weiteren Umsetzung des im März 2024 vorlie-
genden neuen Klimaschutzkonzepts.

Der neue Klimaschutzkoordinator wird die 
Städte und Gemeinden zeitnah vor Ort 
besuchen und die Bedarfe zum Thema Kli-
mafolgenanpassung und Klimaschutz auf-
greifen. Darauf aufbauend wird er sich ak-
tiv bei der Entwicklung von Strategien und 
Maßnahmen, beispielsweise zu den Themen 
Hitzestau im städtischen Raum oder Stark-
regenereignisse, einbringen. Die Stelle wird 
durch die Nationale Klimaschutzinitiative 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz zu 70 Prozent vier Jahre lang 
gefördert. Nach dem Studium Umwelt- und 
Ressourcenmanagement an der Justus-Lie-
big-Universität Gießen und der Sheffield 
Hallam University war Alex Gottschling von 
2015 an Berater für Umwelt- und Energiema-
nagement sowie Auditor in verschiedenen 
Anstellungen für Kunden aus der Finanz-, 
Pharma-, Chemie- und Agrarbranche – un-
ter anderem in Deutschland und Ostafrika. 
Der aus dem Harz stammende Nachhaltig-
keitscoach sowie Change- und Innovations-
manager engagiert sich auch privat für das 
Klima und unsere Gesellschaft in diversen 
Initiativen in Freiburg und Umgebung.
Alex Gottschling freut sich, das Team der 
Stabsstelle Klimaschutz rund um die Leiterin 
Inga Nietz zu ergänzen. Gemeinsam arbeitet 
das Team daran, das Ziel der Klimaneutralität 
im Landkreis Lörrach bis 2040 zu erreichen, da-
bei die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
65 Prozent zu senken und ebenfalls bis 2030 
die Verwaltung klimaneutral zu gestalten.

Weitere Informationen: 
www.loerrach-landkreis.de/Klimaschutz 
 

Online-Fachtagung mit 

Exkursion für Urlaubshöfe am 
Donnerstag, 16. November
Nachhaltigkeit als Zukunftschance für 
den Landtourismus / Anmeldung bis 1. 
November
Landkreis Lörrach. Nachhaltiger Tourismus 
ist gefragter denn je. Damit auch Urlaubshöfe 
im Landkreis Lörrach in Zukunft wettbewerbs-
fähig bleiben, gilt es, Chancen und Möglich-
keiten anzugehen und auszubauen. 
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Landratsamt  Ortenaukreis

Amt für Landwirtschaft
Prinz-Eugen-Straße 2
77654 Offenburg
Telefon: 0781 805-7100
www.ortenaukreis.de

Fachtagung für Urlaubshöfe 2023

Nachhaltigkeit als Zukunftschance für den 
Landtourismus 

Fachtag am Donnerstag, 16. November mit 
ausgewähltem Exkursionstag

Anmeldung und Kosten

Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung 
(Online und Exkursion) beträgt 20 Euro. Die 
Kosten für Verpflegung am Exkursionstag sind 
selbst zu tragen.

Die Online-Anmeldung ist bis 1. November 
2023 über die Webseite des Landwirtschafts-
amts des Ortenaukreises möglich.

Nach Anmeldeschluss erhalten Sie eine Bestä-
tigung mit Buchungsnummer zur Überweisung 
der Teilnahmegebühr. Die Anmeldung ist 
verbindlich.

Der Zugangslink zur Online-Veranstaltung am 
16. November 2023 geht Ihnen per E-Mail ein 
paar Tage vor der Veranstaltung zu.

Weitere Infos zur Exkursion, die Sie ausgewählt 
haben, gehen Ihnen nach dem 16. November 
2023 per E-Mail zu.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die 
Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Breisgau-
Hochschwarzwald und des Ortenaukreises 
wenden:

hannelore.green@lkbh.de
lydia.lehmann@ortenaukreis.de

Die Landratsämter Breisgau-Hochschwarzwald 
und Ortenaukreis laden in Kooperation mit den 
Unteren Landwirtschaftsbehörden der Landrats-
ämter Emmendingen, Konstanz, Lörrach, Rott-
weil, Schwarzwald-Baar-Kreis,Tuttlingen und 
Waldshut ein.

Titelfoto: Kappelrodeck Bürstenstein, Bendedikt 
Spether

Direkt zur Online-Anmeldung 

Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald

Fachbereich Landwirtschaft
Hauswirtschaft und Ernährung
Außenstelle Breisach
Europaplatz 3
79206 Breisach
www.breisgau-hochschwarzwald.de

Inhalt

Für viele Ferienhöfe ist Nachhaltigkeit inzwischen 
ein Qualitätsmerkmal. Das Umweltbewusstsein 
der Feriengäste wächst stetig, immer mehr 
Urlauber verreisen gerne energie- und klima-
schonend. Damit sie sich wohlfühlen, wünschen 
Gäste die Nutzung lokaler Ressourcen, Energie-
effizienz, Produkte vom Hof sowie eine nachhalti-
ge Ausstattung. Um in Zukunft wettbewerbsfähig 
zu bleiben, gilt es Chancen und Möglichkeiten 
einer nachhaltigen Ausrichtung im Ferienbetrieb 
und auf dem Hof anzupacken und auszubauen.

Von unseren Referentinnen und Referenten 
erhalten Sie Informationen und Impulse, die Sie 
bei der Weiterentwicklung ihres Betriebszweiges 
unterstützen. Im Rahmen der Exkursion erfahren 
Sie wie Gastgeberinnen und Gastgeber das 
vielschichtige Thema Nachhaltigkeit bereits 
umsetzen und den Gästen kommunizieren. 
Freuen Sie sich auf einen Austausch mit Experten 
und Berufskolleginnen und -kollegen.

Tagungsprogramm 16.November 2023

	● 13:00 Uhr: Digitales Ankommen mit  
Technikcheck

	● 13:30 Uhr: Begrüßung 
 Staatssekretärin Sabine Kurtz MdL,
 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum   
 und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

	● 13:40 Uhr: Nachhaltigkeit als Zukunfts-
chance für den Landtourismus   
Julia Saller, Bayerische Landesanstalt für  
Landwirtschaft

	● 14:25 Uhr: Nachhaltigkeit aus dem Blick 
von Fachorganisationen

 Annegret Lauer „LANDORADO – Bauernhof- und   
 Landurlaub Baden-Württemberg e.V.“   
 Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald   
 Tourismus GmbH

	● 15:25 Uhr: Pause

	● 15:35 Uhr: Blick über den Tellerrand –  
So setzen Ferienhöfe Nachhaltigkeit um

 Berichte von Ferienhofbetreibern    
 Mirjam Mayer, Bio-Obstgut Oberhof, Überlingen  
 Amelie Pfeiffer, Ferienhof Pfeiffer, Buchen-  
 Bödigheim 

	● 16:35 Uhr: Fragen, Ideen, Impulse

	● 16:45 Uhr: Ausblick

	● 17:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Fachexkursion zu Ferienhöfen -  
Impulse und Umsetzungsideen

	● Dienstag, 21. November 2023,   
10:00 - 16:00 Uhr, Bodenseekreis

 Obsthof Steffelin
 Christoph und Monika Steffelin 
 Gartenweg 1, 88677 Markdorf / Ittendorf

 Stüblehof 
 Markus und Kerstin Mock
 Stüblehof 3, 88677 Markdorf

	● Mittwoch, 22. November 2023,   
09:30 - 17:00 Uhr, Ortenaukreis

 Ferienhof Laible
 Winfried und Ingrid Laible
 Hatsbach 9, 77770 Durbach  

      Sägehof
  Monika und Helmut Lehmann
 Sägehofbauernweg 31 A,                            
 78132 Hornberg-Reichenbach

	● Donnerstag, 23. November 2023,   
10:00 - 16:00 Uhr, Landkreis Breisgau- 
Hochschwarzwald

 Mattenhof
 Berthold und Susanne Schätzle 
 Kandelstraße 2, 79286 Glottertal

 Gullerhof
 Bigi Möhrle und Christoph Reichenbach 
 Gullerweg 5 , 79286 Oberglottertal 
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Am Donnerstag, 16. November, von 13.30 bis 
17 Uhr sind Urlaubshofbetreibende eingela-
den, sich bei der Online-Fachtagung „Nachhal-
tigkeit als Zukunftschance für den Landtou-
rismus“ zu informieren und auszutauschen. 
Zusätzlich wird eine Fachexkursion zu jeweils 
zwei Höfen angeboten, bei der es um Impulse 
und Umsetzungsideen geht. Wahlweise zur 
Verfügung stehen: Ferienhöfe im Bodensee-
kreis am 21. November, im Ortenaukreis am 22. 
November oder im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald am 23. November.

Immer mehr Urlauber verreisen gerne ener-
gie- und klimaschonend, das Umweltbe-
wusstsein der Feriengäste wächst stetig. 
Reisende wünschen die Nutzung lokaler 
Ressourcen, Energieeffizienz, Produkte vom 
Hof oder nachhaltige Ausstattung, um sich 
wohlzufühlen. Landwirtschaftsbetriebe sind 
daher immer stärker gefordert, umzuden-
ken. Für den Ferienhof ist Nachhaltigkeit in-
zwischen ein zusätzliches Qualitätszeichen.

Die Landratsämter Breisgau-Hochschwarz-
wald und Ortenaukreis laden in Koopera-
tion mit den Unteren Landwirtschaftsbe-
hörden der Landratsämter Emmendingen, 
Konstanz, Lörrach, Rottweil, Schwarzwald-
Baar-Kreis, Tuttlingen und Waldshut zu der 
Fachtagung ein.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Nicht 
enthalten sind Verpflegung und Getränke am 
Exkursionstag. Die Fahrt zu den Höfen am 
Exkursionstag ist selbst zu organisieren. Die 
Online-Anmeldung ist bis 1. November un-
ter www.ortenaukreis.landwirtschaft-bw.de 
unter dem Reiter „Veranstaltungen“ möglich. 
 
 

Abfuhrtermine

Restmülltonne 
Dienstag, 24. Oktober 2023 
  
Gelber Sack 
Mittwoch, 25. Oktober 2023 

   

Kindergärten
und Schulen

Kindergarten Dossenbach & 
Kindergarten Am Heidenstein 
Einladung zum St. Martinsumzug am 
Montag, den 13. November um 17:00 Uhr.  
Treffpunkt für den diesjährigen Umzug ist 
Talstraße 3. Nach dem Umzug bewirtet 
der Elternbeirat, die Erzieherinnen und die 
Kindergarteneltern unsere Gäste vor der 
Sommerfesthalle. Um die Umwelt zu scho-
nen, bitten wir jede Person, die teilnimmt, 
einen eigenen Getränkebecher zum Umzug 
mitzubringen. Aus sicherheitstechnischen 
Gründen werden in den Laternen nur LED 

Lichter akzeptiert. 

Wir freuen uns auf recht viele Teilnehmer, 
die mit uns singend durch das Dorf ziehen. 
Erzieherinnen und Elternbeirat 
 
 

Kirchliche  
Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde 
Wehr/Öflingen/Schwörstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Schwörstadt:
Dienstag und Donnerstag:  9.30 – 11.00 Uhr
Rheinstraße 1 Tel. 07762/8501
schwoerstadt@seelsorgeeinheit-wehr.de 
Sprechzeiten Pfarrer: nach Vereinbarung 
Sprechzeiten Gemeindeassistentin: 
Täglich, Pfarrbüro Öflingen Tel. 07761/5534731
 Mobil 0151/28112891

Telefonbrücke – Seelsorgliche 
Einrichtung der SE in Coronazeiten: 
Telefonische Sprechzeiten Tel. 07761/5534730
Mittwoch und Freitag 16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.seelsorgeeinheit-wehr.de

Gedanken für die neue Woche: 
Je unheilvoller die Zeiten sich ankündigen, 
je beängstigender die Anzeichen dafür sich 
mehren, desto mehr Gründe haben wir, uns 
immer enger und demütiger an Gott anzu-
schließen. 
  
Gottesdienstzeiten:
Abkürzungen: 
W = Wehr, Ö = Öflingen, S = Schwörstadt, 
SE = Seelsorgeeinheit 
  
Samstag, 21.10.2023 * Heilige Ursula und 
Gefährtinnen, Märtyrinnen 
Kollekte: Sonntag der Weltmission, MIS-
SIO-Kollekte  
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier, 
  Vorabendmesse 
  
Sonntag, 22.10.2023 + 29. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS  
Kollekte: Sonntag der Weltmission, 
MISSIO-Kollekte  
S 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
  Gedenken an Christel 
  Henle / Hildegard Berger 
W 18:00 Uhr Rosenkranzandacht 
  
Dienstag, 24.10.2023 * Heiliger Antonius 
Maria Claret, Bischof  
W 15:30 Uhr Rosenkranz im Pflege-
  heim der Bürgerstiftung 
  Wehr 
W 16:00 Uhr Eucharistiefeier im 
  Pflegeheim der 
  Bürgerstiftung Wehr 
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier - findet 
  nicht statt 
  
Mittwoch, 25.10.2023 * Mittwoch der 
29. Woche im Jahreskreis  
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 26.10.2023 * Donnerstag 
der 29. Woche im Jahreskreis  

W 09.30 Uhr – 
 11:00 Uhr  Eucharistische Anbetung 
S 16:00 Uhr – 
 18:00 Uhr  Eucharistische Anbetung 
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier 
  persönliches Anliegen 
  
Freitag, 27.10.2023 * Freitag der 29. Wo-
che im Jahreskreis  
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier in der 
  St. Josefskapelle 
  
Samstag, 28.10.2023 * Heiliger Simon 
und heiliger Judas Thaddäus, Apostel  
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier, 
  Vorabendmesse 
  
Sonntag, 29.10.2023 + 30. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS  
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
W 17:00 Uhr Rosenkranzandacht 
  
Mitteilungen für alle Pfarrgemeinden der 
SE: 
Das Pfarrbüro Schwörstadt ist bis zum 
06. November 2023 geschlossen.  
  
Einladung zum Seniorennachmittag 
Wir freuen uns, dass am Donnerstag 26.10. 
wiederum ein Seniorennachmittag in der 
Stadthalle Wehr stattfindet. Beginn ist um 
14 Uhr. 
Geniessen Sie bei Kaffe & Kuchen, Zwie-
belwaie und Neuem Suser einen schönen 
Nachmittag - Sketche & Musik tragen zur 
guten Stimmung bei. Bitte melden Sie sich 
bis 22. Oktober bei Frau Maria Gersbacher 
an. Telefon 07762 / 3619. 
Bis zum 26.10. grüsst Sie 
Ihr Seniorenteam St. Martin 
  
Friedensgebet:  
Herzliche Einladung zum Friedensgebet am 
Freitag, 27. Oktober 2023 um 19 Uhr in der 
evang. Friedenskirche Wehr. 
  
Die Ministrant*innen bedanken sich... 
Am Sonntag, den 08. Oktober haben die 
Ministrant*innen aus Wehr, Öflingen und 
Schwörstadt einen Kuchenstand auf dem 
verkaufsoffenen Sonntag in Wehr von 11:00  
– 17:00 Uhr organisiert und durchgeführt. 
Der Tag war nicht nur aufgrund des schönen 
Wetters sehr erfolgreich, sondern auch für 
die zahlreichen Spenden, die die Minis (Abk. 
für Ministranten) erhalten haben. 
Hiermit möchten sich die Ministrant*innen 
aus der SE Wehr herzlichst für Ihre Spende 
bedanken. 
Die eingenommen Spenden werden für die 
geplante Rom-Wallfahrt im nächsten Som-
mer, vom 28. Juli – 03. August 2024, zugu-
tekommen. 
  
Vorankündigung Diakonweihe von Tho-
mas Bergmann 
Voller Vorfreude dürfen wir die anstehende 
Diakonweihe von Thomas Bergmann ankün-
digen. 
Diese findet am 26. November 2023 um 
10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter & Paul 
in Bühl statt. 
Wir laden herzlich zur Mitfeier ein! Von Sei-
ten der Seelsorgeeinheit wird eine Busfahrt 
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nach Bühl organisiert. Wer an der Feierlich-
keit teilnehmen möchte, kann sich ab sofort 
im Pfarrbüro Wehr anmelden: Tel.: 07762 / 
52210 oder 
per E-mail: info@seelsorgeeinheit-wehr.de 
  
Wallfahrt nach Mariastein 
Jeden Monat am 1. Mittwoch planen wir 
eine Pilgerfahrt zum Benediktinerkloster 
Mariastein im Kanton Solothurn. 
Anmeldung bitte bis Freitagabend – 5 Tage 
vorher – bei Marija Jukic, Tel.: 07762 / 2742 
oder Mobil 01577 / 4515311 
  
Gebet für den Frieden 
Nehmen wir uns die Zeit und folgen wir der 
Einladung des Friedensläutens um 19 Uhr 
und beten wir um den Frieden für die ganze 
Welt, für unser Europa, für unser Heimatland 
und für den Frieden in unseren Familien. 
Denn Frieden muss erbeten werden, er muss 
von Gott kommen, die Welt kann uns diesen 
nicht geben. Das wichtigste und wirksamste 
und wertvollste Werkzeug von uns Christen 
ist das Gebet. 
  
Eine gute und gesegnete Woche wünsche 
ich Ihnen allen von Herzen 
Ihr Pfarrer Matthias Kirner 
 
 
Evangelisches Pfarramt  
Dossenbach
Evang. Pfarramt Dossenbach 
Schopfheimer Str. 13, 79739 Schwörstadt 
Tel.: 07762/8846 |  Fax: 07762/7770 
  
Beratung und Hilfe in familiären, psychischen 
und finanziellen Problemen bieten die Mitar-
beiter des Diakonischen Werks Schopfheim, 
Hauptstraße 94, (Tel.: 07622/6975960) an. 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Sonntag, 22. Oktober 2023 
10.00 Uhr Gottesdienst in Dossenbach  
  
Sonntag, 29. Oktober 2023  
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Hasel  
  
Sonntag, 05. November 2023 
10.00 Uhr Gottesdienst in Dossenbach  
  
Sonntag, 12. November 2023  
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Hasel  
  
 

Unsere Vereine
berichten

Dinkelberger  
Einladung zur Weinprobe in Herten 

Weinprobe in Herten am Freitag, den 
03.11.23 um 20:00 Uhr im Rathauskeller 
Herten (Eingang auf der Rückseite des Rat-
hauses neben der Feuerwehr). 
Dauer ca. 2 Stunden eventuell auch länger 
Wir probieren 5 Weine und 1 Sekt. 
Kosten für Mitglieder5,-€/Person, Nicht-
mitglieder zahlen 15,-€/Person. 
Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30 Teilneh-
mer. Anmeldung bei Ursula Gatz (Tel. 07623 

47439 oder per Mail: u.gatz.landfrauen@
outlook.de) bis zum 30.10.2023. 
  
Bitte Fahrgemeinschaften bilden. 
Männer sind auch herzlich willkommen. 
  
Wir freuen uns auf einen gemütlichen 
Abend 
 
 
Schwarzwaldverein
Unser nächster Hock ist am 27.10.23 
17:00 in der Pizzeria zum Lamm in 
Schwörstadt 
Anmeldung erwünscht bei Edeltraud Burger  
Tel: 5651354 
 
 

Was sonst noch  
interessiert

Segensfeier für Schwangere 
Zu einer ökumenischen Segensfeier für 
Schwangere und alle, die ein Kind als Part-
ner*in, Geschwisterkinder, Großeltern, 
Freund*innen, ... erwarten, lädt ein Team 
von Frauen aus Klinikseelsorge, Kirchen, 
Frauenreferat, Hebammen und Beratungs-
stellen herzlich ein. Die Schwangerschaft ist 
eine bewegende Zeit, in der großes Glück 
und große Sorgen oft nahe beieinander lie-
gen. Lassen Sie sich in dieser Zeit die Nähe 
und Stärke Gottes für sich und das ungebo-
rene Kind zusprechen. Die Feier findet statt 
am Mittwoch, 8. November 2023 um 19.30 
Uhr in der Taufkapelle der katholischen 

Liebfrauenkirche Waldshut, Marienstr. 10 
(Parkmöglichkeit z.B. Parkhaus Kornhaus 
oder Parkplatz Waldtorstr). Bei Fragen wen-
den Sie sich bitte an Klinikseelsorgerin Han-
na Günther unter hanna.guenther@klhr.de. 
Wenn Sie verhindert sind, besteht auch die 
Möglichkeit, sich ein Segenspäckle zuschi-
cken zu lassen. Sie können es bei der Diö-
zesanstelle Hochrhein (hochrhein@esa-di-
oezesanstelle.de; (07751) 8314-400) unter 
Angabe Ihrer Postanschrift bestellen. 

Baubedingte Fahrplan-
änderungen zwischen 
Basel Bad Bf/Bad Säckingen <> 
Waldshut  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
der beigefügten Broschüre. 
  
Die Ersatzhaltestellen können Sie sich auf 
Google Maps anzeigen lassen. Auf der Sei-
te Bahnhof.de den Bahnhof auswählen und 
Informationen zu Mobilität, Ausstattung 
und Services erhalten. Bitte beachten Sie: 
Die Fahrpläne sind erst ab 18. Oktober in der 
Reiseauskunft auf bahn.de und im DB Navi-
gator abrufbar. Tagesaktuelle Informationen 
zu unseren Baustellen finden Sie im Inter-
net unter bauinfos.deutschebahn.com (mit 
Newsletter über alle baubedingten Fahr-
planänderungen im Fern-, Regional- und 
S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn). 

gültig von 10.11.2023 bis 12.11.2023

RB30 RB30

Ã

Q Bad Säckingen - Albbruck - Waldshut

Fahrtnummer 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413
059 061 063 001 003 007 011 015 019 023 027 031 035 039 043 047 051 055 057 059 061 063

Verkehrsbeschränkungen A A B B 

Anmerkungen SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV 

                      

23 30 0 30 1 30 7 30 8 30 9 30 10 30 11 30 12 30 13 30 14 30 15 30 16 30 17 30 18 30 19 30 20 30 21 30 22 30 23 30 0 30 1 30
23 38 0 38 1 38 7 38 8 38 9 38 10 38 11 38 12 38 13 38 14 38 15 38 16 38 17 38 18 38 19 38 20 38 21 38 22 38 23 38 0 38 1 38
23 44 0 44 1 44 7 44 8 44 9 44 10 44 11 44 12 44 13 44 14 44 15 44 16 44 17 44 18 44 19 44 20 44 21 44 22 44 23 44 0 44 1 44
23 46 0 46 1 46 7 46 8 46 9 46 10 46 11 46 12 46 13 46 14 46 15 46 16 46 17 46 18 46 19 46 20 46 21 46 22 46 23 46 0 46 1 46
23 56 0 56 1 56 7 56 8 56 9 56 10 56 11 56 12 56 13 56 14 56 15 56 16 56 17 56 18 56 19 56 20 56 21 56 22 56 23 56 0 56 1 56
0 02 1 02 2 02 8 02 9 02 10 02 11 02 12 02 13 02 14 02 15 02 16 02 17 02 18 02 19 02 20 02 21 02 22 02 23 02 0 02 1 02 2 02
0 10 1 10 2 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 0 10 1 10 2 10

Freitag Samstag

Bad Säckingen, Busbahnhof
Murg (Baden), Bahnhof
Laufenburg (Baden), Sparkasse
Laufenburg, Einkaufszentrum
Albbruck, ehem. Papierfabrik
Dogern, Linde
Waldshut, Busbahnhof

Fahrtnummer 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413
001 003 007 011 015 019 023 027 031 035 039 043 047 051 055 057 059 061

Verkehrsbeschränkungen C 

Anmerkungen SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV 

                  

7 30 8 30 9 30 10 30 11 30 12 30 13 30 14 30 15 30 16 30 17 30 18 30 19 30 20 30 21 30 22 30 23 30 0 30
7 38 8 38 9 38 10 38 11 38 12 38 13 38 14 38 15 38 16 38 17 38 18 38 19 38 20 38 21 38 22 38 23 38 0 38
7 44 8 44 9 44 10 44 11 44 12 44 13 44 14 44 15 44 16 44 17 44 18 44 19 44 20 44 21 44 22 44 23 44 0 44
7 46 8 46 9 46 10 46 11 46 12 46 13 46 14 46 15 46 16 46 17 46 18 46 19 46 20 46 21 46 22 46 23 46 0 46
7 56 8 56 9 56 10 56 11 56 12 56 13 56 14 56 15 56 16 56 17 56 18 56 19 56 20 56 21 56 22 56 23 56 0 56
8 02 9 02 10 02 11 02 12 02 13 02 14 02 15 02 16 02 17 02 18 02 19 02 20 02 21 02 22 02 23 02 0 02 1 02
8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 0 10 1 10

Sonntag

Bad Säckingen, Busbahnhof
Murg (Baden), Bahnhof
Laufenburg (Baden), Sparkasse
Laufenburg, Einkaufszentrum
Albbruck, ehem. Papierfabrik
Dogern, Linde
Waldshut, Busbahnhof

gültig von 10.11.2023 bis 12.11.2023

RB30 RB30Q Waldshut - Albbruck - Bad Säckingen

Fahrtnummer 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413
066 002 004 006 010 014 018 022 026 030 034 038 042 046 050 054 058 062 064 066

Verkehrsbeschränkungen

Anmerkungen SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV 

                    

23 31 5 48 6 48 7 48 8 48 9 48 10 48 11 48 12 48 13 48 14 48 15 48 16 48 17 48 18 48 19 48 20 48 21 48 22 48 23 31
23 37 5 54 6 54 7 54 8 54 9 54 10 54 11 54 12 54 13 54 14 54 15 54 16 54 17 54 18 54 19 54 20 54 21 54 22 54 23 37
23 43 6 00 7 00 8 00 9 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 23 43
23 53 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 23 53
23 55 6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 12 18 12 19 12 20 12 21 12 22 12 23 12 23 55
0 01 6 18 7 18 8 18 9 18 10 18 11 18 12 18 13 18 14 18 15 18 16 18 17 18 18 18 19 18 20 18 21 18 22 18 23 18 0 01
0 09 6 26 7 26 8 26 9 26 10 26 11 26 12 26 13 26 14 26 15 26 16 26 17 26 18 26 19 26 20 26 21 26 22 26 23 26 0 09

Freitag Samstag

Waldshut, Busbahnhof
Dogern, Linde
Albbruck, ehem. Papierfabrik
Laufenburg (Baden), Ost Bahnhof
Laufenburg (Baden), Sparkasse
Murg (Baden), Bahnhof
Bad Säckingen, Busbahnhof

Fahrtnummer 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413
002 004 006 010 014 018 022 026 030 034 038 042 046 050 054 058 062 064

Verkehrsbeschränkungen

Anmerkungen SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV 

                  

5 48 6 48 7 48 8 48 9 48 10 48 11 48 12 48 13 48 14 48 15 48 16 48 17 48 18 48 19 48 20 48 21 48 22 48
5 54 6 54 7 54 8 54 9 54 10 54 11 54 12 54 13 54 14 54 15 54 16 54 17 54 18 54 19 54 20 54 21 54 22 54
6 00 7 00 8 00 9 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00
6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10
6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 12 18 12 19 12 20 12 21 12 22 12 23 12
6 18 7 18 8 18 9 18 10 18 11 18 12 18 13 18 14 18 15 18 16 18 17 18 18 18 19 18 20 18 21 18 22 18 23 18
6 26 7 26 8 26 9 26 10 26 11 26 12 26 13 26 14 26 15 26 16 26 17 26 18 26 19 26 20 26 21 26 22 26 23 26

Sonntag

Waldshut, Busbahnhof
Dogern, Linde
Albbruck, ehem. Papierfabrik
Laufenburg (Baden), Ost Bahnhof
Laufenburg (Baden), Sparkasse
Murg (Baden), Bahnhof
Bad Säckingen, Busbahnhof

A Bus verkehrt in der Nacht
Freitag auf Samstag

B Bus verkehrt in der Nacht
Samstag auf Sonntag

C Bus verkehrt in der Nacht
Sonntag auf Montag

Keine Fahrradbeförderung
SEV Schienenersatzverkehr
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Basel Bad Bf – Singen (Htw) 
Linie IRE 3, RB 30

Freitag, 10. November, 23.00 Uhr bis 
Montag, 13. November, 4.10 Uhr 

Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen
Basel Bad Bf/Bad Säckingen <> Waldshut

Bad Säckingen <> Waldshut

Zugausfälle: Ihre Reisealternativen:

Basel Bad Bf <> Waldshut

IRE 3

BUS RB 30

hier zur Online-

Reiseauskunft

Kundendialog DB Regio 0711 4692 8253

bauinfos.deutschebahn.com

App „DB Navigator“
App „DB Bauarbeiten“

Ihre Informationsmöglichkeiten

Hinweise: Zwischen Waldshut <> Singen (Hohentwiel)/Friedrichshafen fahren die Züge nach 
ihrem regulären Fahrplan. Beachten Sie die längeren Fahrzeiten der Busse.

Grund: Schienenerneuerung zwischen Albbruck und Murg.

Basel Bad Bf <> Bad Säckingen

RB 30

Bad Säckingen <> Waldshut

RB 30

 Ersatzverkehr mit Bussen (EV)

Lage der Ersatzhaltestellen: bahn.de/sev-bw
Fahrradmitnahme nicht möglich.

Haltestellen Ersatzverkehr:
• Bad Säckingen, Busbahnhof
• Murg (Baden), Bahnhof
• Laufenburg (Baden), Sparkasse
• Laufenburg (Baden), Einkaufszentrum  

(Richtung Waldshut) 

• Laufenburg (Baden), Ostbahnhof 
(Richtung Bad Säckingen)

• Albbruck, ehem. Papierfabrik
• Dogern, Linde
• Waldshut, Busbahnhof



Seite 12   Freitag, 20. Oktober 2023

Zugausfälle und  
Ersatzverkehr mit Bussen 
Basel Bad Bf/Bad Säckingen <> Waldshut

Hochrheinstrecke

IRE 3

Freitag, 10. November, 23.00 Uhr bis 
Montag, 13. November, 4.10 Uhr 

Ausfall Basel Bad Bf <> Waldshut

Haltestellen Ersatzverkehr:
• Bad Säckingen, Busbahnhof
• Murg (Baden), Bahnhof
• Laufenburg (Baden), Sparkasse
• Laufenburg (Baden), Einkaufszentrum  

(Richtung Waldshut)
• Laufenburg (Baden), Ostbahnhof 

(Richtung Bad Säckingen)
• Albbruck, ehem. Papierfabrik
• Dogern, Linde
• Waldshut, Busbahnhof

hier zur Online-

Reiseauskunft

Kundendialog DB Regio 0711 4692 8253

bauinfos.deutschebahn.com

App „DB Navigator“
App „DB Bauarbeiten“

Ihre Informationsmöglichkeiten

RB 30 Ausfall Bad Säckingen <> Waldshut

Basel Bad Bf <> Bad Säckingen

Reisealternativen:

BUS RB 30 Bad Säckingen <> Waldshut

RB 30

Basel Bad Bf

Grenzach

Wyhlen

Herten (Baden)

Rheinfelden (Baden)

Beuggen

Schwörstadt

Wehr-Brennet

Bad Säckingen

Murg (Baden)

Laufenburg (Baden)

Laufenburg (Baden) Ost

Albbruck

Dogern

Waldshut

Tiengen (Hochrhein)

Lauchringen

Grießen (Baden)

Erzingen (Baden)

Schaffhausen/
Friedrichshafen Stadt

Weizen
IR

E 
3

R
B 

30
RB 37Lauchringen West

B
U

S 
R

B 
30

 Ersatzverkehr mit Bussen (EV)

Lage der Ersatzhaltestellen: bahn.de/sev-bw
Fahrradmitnahme nicht möglich.

IR
E 

3

Zwischen Waldshut <> Singen/Friedrichshafen fahren 
die Züge nach ihrem regulären Fahrplan.

Ende des redaktionellen Teils



Schwörstadt 4 ½-Zi.-DG-Whg.

110 m2 auf 2 Ebenen, Balkon, Garage, EBK, Einbau-
schrank. Miete 790,-€, NK 250,-€ frei ab 01.02.2024 

Tel. 0041 79 601 31 76

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

*Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle 
Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen An-
zeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls 
bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontoverein-
barungen mit unserem Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das 
mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung 
muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier auf-muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier auf-muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier auf
einanderfolgenden Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht 
rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Die 
Anzeigen müssen in diesem Zeitraum erscheinen. 

Bitte Aktionscode P-2023-03 bei der Anzeigenbestellung angeben.

22
UNSERE BELIEBTESTE 

AKTION IST WIEDER DA.

4 + 2 = 6 ANZEIGEN
ODER 3 + 1 = 4 ANZEIGEN
Unsere Aktion* ist vom 11.09.23
(KW 37) bis 12.11.23 (KW45) gültig.

Modeberaterin in Rheinfelden (w/m/d)
Wenn Du Spaß an Mode hast und gerne im Team arbeitest, 
freuen wir uns über Deine Bewerbung.
Postfach 626  |  79006 Freiburg  |  bewerbung@fuchs.sc



Wer früh bucht, bekommt 10% Rabatt
Suchen Sie sich jetzt gleich Ihr Wunsch-Motiv aus und senden Sie uns Ihren Anzeigenauftrag bis zum 01.11.2023. 

Dann erhalten Sie einen Rabatt von 10 %!

Ihre Weihnachts- und Neujahrsgrußanzeige ist somit rechtzeitig auf dem Weg und Sie können sich ganz 
entspannt Ihrem Weihnachtsgeschäft widmen.

Wer viel bucht, spart zusätzlich 5% bis 10%
Grüßen Sie auch Ihre Kunden und Geschäftspartner in Ihren Nachbargemeinden. Machen Sie von unseren günstigen 

Kombinationsangeboten Gebrauch! Natürlich können Sie auch alle anderen Ausgaben frei nach Ihren Wünschen
kombinieren, nicht nur die aus Ihrer direkten Nachbarschaft.

3 Ausgaben: 5 % Rabatt �        5 Ausgaben: 10 % Rabatt

Wer online bucht, bekommt 5% Rabatt
Sie mögen es einfach und bequem? Dann buchen Sie doch im Internet! 

Unser Online-Kalkulator spart Ihnen Zeit und Geld.

Auf www.primo-stockach.de können Sie Ihre Anzeige in wenigen Schritten aufgeben. 
Der Anzeigenpreis wird direkt berechnet. Jetzt testen!

SO KOMMT IHR AUFTRAG RICHTIG AN
per Post: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach
per Fax: 0 77 71 93 17-40
per E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Unseren Musterkatalog auf www.primo-stockach.de anschauen.

WER FRÜH

BUCHT, BEKOMMT

10% RABATT
Senden Sie uns Ihre

Weihnachtsgrußanzeige 

bis zum 01.11.2023.



WICHTIGE INFORMATION

Vorgezogener Anzeigenschluss in KW 44!
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 44 erscheinen?
Dann buchen Sie einen Tag früher!

Aufgrund von Allerheiligen am 01. November 2023  
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:
Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr
Anzeigenschluss Dienstag    Montag 9 Uhr
Anzeigenschluss Mittwoch    Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen, Landkreisen und Wirtschaftsräumen muss  
Ihre Anzeige für KW 44 spätestens am Freitag, 27.10.2023 
im Verlag eingehen.

0 77 71 93 17-11
anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!




